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Abbrennen von Sonnwendfeuern 
 
 

 

Beim Abbrennen von Sonnwendfeuern im Stadtgebiet von Bayreuth ist folgendes zu 

beachten: 

 

1. Anzeige und Genehmigung von Sonnwendfeuern: 

Es wird gebeten, das Abbrennen von Sonnwendfeuern mindestens eine Woche 

vorher beim Amt für Umwelt- und Klimaschutz unter Angabe der Meldedaten 

des/der Verantwortlichen, des Brandortes und der Branddauer schriftlich 

anzuzeigen, damit von hier aus die Integrierte Leitstelle Bayreuth/Kulmbach 

rechtzeitig informiert werden kann. 

Feuer in einem Landschaftsschutzgebiet bedürfen zusätzlich einer 

naturschutzrechtlichen Genehmigung, die zusammen mit der Anzeige schriftlich 

beim Amt für Umwelt- und Klimaschutz zu beantragen ist. 

Feuer in einem geringeren Abstand als 100 m von Waldflächen bedürfen 

unabhängig hiervon einer gesonderten behördlichen Erlaubnis nach Art. 17 Abs. 

1 des Bayer. Waldgesetzes. Zuständig ist die Untere Forstbehörde. Die 

Erlaubnis ist direkt beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Bayreuth, Frau Hildegard Ziegler, Tel. 0921/591-1416, E-Mail: 

Hildegard.Ziegler@aelf-bm.bayern.de zu beantragen. 

 

2. Brandverhütung: 

a) Offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer dürfen im Freien nur entzündet 

werden, wenn hierdurch für die Umgebung keine Brandgefahren entstehen 

können. Offene Feuerstätten oder unverwahrtes Feuer sind ständig unter 

Aufsicht zu halten. Bei starkem Wind dürfen die Feuer nicht entzündet werden. 

Brennende Feuer sind bei starkem Wind zu löschen; Feuer und Glut müssen 

beim Verlassen der Feuerstelle erloschen sein. 

 

b) Sonnwendfeuer dürfen nicht mit brennbaren Flüssigkeiten entzündet werden. 
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c) Es sind folgende Mindestabstände einzuhalten: 

 5 m von Gebäuden aus brennbaren Stoffen; gemessen vom 

Dachvorsprung aus; 

 100 m von leicht entzündbaren Stoffen; 

 100 m von Waldflächen; 

 5 m von sonstigen brennbaren Stoffen. 

 

3. Abfälle 

Nach dem Abfallrecht dürfen Abfälle, wie z. B. Autoreifen, Plastiktüten, Haus- 

und Sperrmüll nicht außerhalb dafür genehmigter Anlagen verbrannt werden. Es 

ist darauf zu achten, dass für Sonnwendfeuer nur trockenes, unbehandeltes Holz 

verwendet wird. 

 

4. Naturschutz 

Da Holz- und Reisighaufen beliebte Aufenthaltsorte bzw. Brutplätze für 

zahlreiche Kleintiere, wie z. B. Igel, Eidechsen, Vögel usw. sind, müssen länger 

gelagerte Holz- und Reisighaufen vor dem Abbrennen unbedingt einmal 

umgeschichtet werden, um den Tieren eine Fluchtmöglichkeit zu geben. 

 

5. Vergnügungslärm 

Nach der Lärmbekämpfungsverordnung der Stadt Bayreuth sind geräuschvolle 

öffentliche und nicht öffentliche Vergnügungen, die im Freien stattfinden und zu 

erheblichen Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft führen 

können, ab 22.00 Uhr so zu gestalten, dass eine unnötige Störung der 

Nachbarschaft unterbleibt.  


